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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Vorwort

Regelwerk mit Anforderungen an Recycling-Baustoffe aus 
Aushubmaterialien gemäß Bundes - Abfallwirtschaftsplan 
2023 (BAWP 2023 – Kapitel 4.7) 

Durch die Festlegung von eindeutigen Materialbezeichnungen 
für die hergestellten Recycling-Baustoffe wird eine 
Unterscheidung von Produkten aus genehmigten 
Abbaustätten natürlicher Gesteine und von sonstigen 
Recycling-Baustoffen ermöglicht.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Begriffe

Auswahl
• Aushubmaterial
Material, das durch Ausheben oder Abräumen des Bodens 
oder des Untergrundes anfällt

• rezyklierte Gesteinskörnung
eine Gesteinskörnung, die durch Aufbereitung anorganischen 
Materials entstanden ist, das zuvor als Baustoff eingesetzt 
war



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe
Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Begriffe

• natürliche Gesteinskörnung
eine Gesteinskörnung aus mineralischen 
Vorkommen, die ausschließlich einer mechanischen 
Aufbereitung unterzogen worden ist
• Bodenbestandteile
Bestandteile von Böden oder dem Untergrund, die entweder 
durch Ausheben oder Abräumen von nicht natürlich 
gewachsenem Boden oder Untergrund oder durch die 
Behandlung (z. B. Nass- oder Trockensiebung, Zerkleinerung, 
Trocknung) von Aushubmaterial angefallen bzw. entstanden 
sind
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Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Begriffe

• Bodenaushubmaterial
Material, das durch Ausheben oder Abräumen von im 
Wesentlichen natürlich gewachsenem Boden oder 
Untergrund - auch nach Umlagerung anfällt
• Charge
Produktionsmenge, die innerhalb eines Zeitraums unter der 
Annahme gleicher Bedingungen hergestellt wurde



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe
Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Ausgangsstoffe

Zulässige Ausgangsstoffe für Recycling-Baustoffe aus 
Aushubmaterial sind:

 nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial bzw. daraus 
(z. B. durch Siebung) gewonnene, nicht verunreinigte 
Bodenbestandteile

 nicht verunreinigte Bodenbestandteile aus der 
Behandlung von verunreinigtem Aushubmaterial gemäß 
BAWP 2023, 4.7.7
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Ausgangsstoffe

 Aushubmaterial (auch nach Behandlung) von im 
Wesentlichen natürlich gewachsenem Boden oder 
Untergrund mit mehr als 5 % des Volumens und mit 
maximal 30 % des Volumens bodenfremden 
Bestandteilen

 Aushubmaterial von Tunnelbauvorhaben, das nicht mehr 
als 10 % des Volumens Spritzbeton und nicht mehr als 1 
% des Volumens organische Bestandteile enthält

Das Material muss bereits vor der Herstellung des Recycling-Baustoffs 
gemäß BAWP 2023, 4.7.8 grundlegend charakterisiert und einer 
Qualitätsklasse A1, A2, A2-G, BA oder IN gemäß BAWP 2023 
zugeordnet worden sein.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Ausgangsstoffe

• Die Herstellung von Recycling-Baustoffen der Qualitätsklasse A1 
darf nur bei Einhaltung des Grenzwertes für den TOC-Gesamtgehalt 
sowie TOC-Eluatgehalt der Qualitätsklasse A2 gemäß BAWP 2023 
erfolgen.

• Zur technischen Verbesserung von Aushubmaterial (z. B. 
Verbesserung der Korngrößenverteilung) darf Material der 
Qualitätsklasse U-A gemäß RBV in untergeordnetem Ausmaß (unter 
50 %) zugegeben werden. Diese Materialien sind als NAB, NAA, 
NAG, NAM oder NAH gemäß Tabelle 1 zu bezeichnen. Die 
jeweiligen Anteile sind seitens des Herstellers zu deklarieren und 
diese Deklaration ist dem Prüfbericht beizulegen.

• Der Anteil an Aushubmaterialien muss zumindest 50 % der Masse 
im Recycling-Baustoff betragen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Ausgangsstoffe

• Wenn zur technischen Verbesserung Primärrohstoff in einem Anteil 
von mehr als 5 % bis unter 50 % der Masse zugegeben wird, sind 
diese Mischungen mit dem Zusatz „-P“ zur jeweiligen Bezeichnung 
gemäß Tabelle 1 zu versehen. Die jeweiligen Anteile sind seitens 
des Herstellers zu deklarieren.

• Mischungen von Aushubmaterial mit Primärrohstoffen mit einem 
Anteil von mehr als 50 % der Masse an Primärrohstoff unterliegen 
den Anforderungen gemäß ÖNORM B 3132

• Hinsichtlich der möglichen Einsatzbereiche und der dafür 
erforderlichen Qualitätsklassen für Recycling-Baustoffe wird auf die 
Tabelle 113 des BAWP 2023 sowie Abschnitt 6 bis Abschnitt 10 
verwiesen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterialien 

(überwiegend natürliche Gesteinskörnungen)



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe
Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterialien 

(überwiegend natürliche Gesteinskörnungen)
 Wenn zur technischen Verbesserung Primärrohstoff in einem Anteil von mehr 

als 5 % bis unter 50 % der Masse zugegeben wird, so sind diese Mischungen 
mit dem Zusatz „-P“ zur jeweiligen Bezeichnung gemäß Tabelle 1 zu versehen. 
Die jeweiligen Anteile sind seitens des Herstellers zu deklarieren.

 Anhand der Materialbezeichnung kann nicht unterschieden werden, ob die 
Anteile an bodenfremden mineralischen Bestandteilen bereits vor der 
Aufbereitung enthalten waren oder zulässigerweise zugegeben wurden.

 Die Ausgangsstoffe müssen gemäß BAWP 2023, 4.7.8 grundlegend 
charakterisiert sein

 Bei Zugabe von Material der Qualitätsklasse U-A gemäß RBV oder eines 
Primärrohstoffs erhält der hergestellte Recycling-Baustoff die Qualitätsklasse 
des zuvor grundlegend charakterisierten Aushubmaterials (A1, A2, A2-G, BA 
oder IN gemäß BAWP 2023).
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterialien 

(überwiegend natürliche Gesteinskörnungen)
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterialien 

(überwiegend natürliche Gesteinskörnungen)
 Eine Zuordnung des hergestellten Recycling-Baustoffs zu anderen als der 

ursprünglichen Qualitätsklasse des Aushubmaterials ist nicht zulässig, auch 
nicht auf Basis einer chemischen Untersuchung.

 Rezyklierte Gesteinskörnungen sind gemäß ihrer stofflichen 
Zusammensetzung ÖNORM EN 933-11 zu klassifizieren. 

 Die Beurteilung von Prüfergebnissen muss gemäß Anhang B erfolgen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Bestandteile

Rc Beton, Betonprodukte, Mörtel, Mauerstein aus Beton

Ru ungebundene GK, Naturstein, hydraulisch geb. GK

Rb Mauerziegel (Mauersteine und Ziegel), 
Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton

Ra bitumenhaltige Materialien

Rg Glas, keramische Anteile und Steinzeug sind Glas 
zuzuordnen

FL schwimmendes Material
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Schlussentwurf ÖN B 3141 -
Bestandteile

X sonstige Materialien: 
bindige Materialien (Ton und Böden)
verschiedene Materialien: 
(eisen und nicht eisenhaltige) Metalle 
Holz
Kunststoff und Gummi, nicht schwimmend
Gips
keramische Anteile und Steinzeug

Im Rahmen der visuellen Prüfung gemäß 
EN 933-11 sind Schlacken Ru zuzuordnen. 
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 12620

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 4710-1

Die Mindestanforderungen sind in der Tabelle 4 der 
ÖNORM B 3141 angegeben. 

Die stoffliche Zusammensetzung der angeführten 
Materialien geht aus Tabelle 5 hervor.



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe
Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 12620

Für die Herstellung von Recycling-Baustoffen aus 
Aushubmaterial mit der Schlüsselnummer SN 31411 mit 
den Spezifizierungen 29, 30, 31, 32, 33 (mit nicht mehr 
als 5 % des Volumens anorganischen bodenfremden 
Bestandteilen), 38 oder 39 gemäß 
Abfallverzeichnisverordnung 2020 sind diese Materialien 
aufgrund ihrer Zusammensetzung von der Beurteilung 
der stofflichen Zusammensetzung nach Tabelle 5 
ausgenommen. Diese Materialien sind mit „NA“ (gemäß 
5.1) zu bezeichnen. Für diese Materialien muss eine 
vereinfachte petrografische Beschreibung gemäß 
ÖNORM EN 932-3 erstellt werden.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 12620
Materialbezeichnung für die Verwendung als Betonzuschlag
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 12620
• Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen 

(Bruchfläche)

• Qualitätsklassen A1, A2 A2-G, BA und IN zulässig
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13139

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 3135.

Die Mindestanforderungen sind in der Tabelle 8 der 
ÖNORM B 3141 angegeben. 

Für die Herstellung von Recycling-Baustoffen aus Aushubmaterial mit der 
Schlüsselnummer SN 31411 mit den Spezifizierungen 29, 30, 31, 32, 33 (mit 
nicht mehr als 5 % des Volumens anorganischen bodenfremden 
Bestandteilen), 38 oder 39 gemäß Abfallverzeichnisverordnung 2020 sind 
diese Materialien aufgrund ihrer Zusammensetzung von der Beurteilung der 
stofflichen Zusammensetzung nach Tabelle 7 ausgenommen. Diese 
Materialien sind mit „NA“ (gemäß 5.1) zu bezeichnen. Für diese Materialien 
muss eine vereinfachte petrografische Beschreibung gemäß ÖNORM EN 
932-3 erstellt werden.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13139
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242

Bautechnische Verwendungsklassen

• Korngemische U1 – U11

• Korngruppen U3 – U11
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 3132

Die Mindestanforderungen sind in der Tabelle 10 der 
ÖNORM B 3141 angegeben. 

Die stoffliche Zusammensetzung der angeführten 
Materialien geht aus Tabelle 11 hervor.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242

Für die Herstellung von Recycling-Baustoffen aus Aushubmaterial mit der 
Schlüsselnummer SN 31411 mit den Spezifizierungen 29, 30, 31, 32, 38, 39 
gemäß Abfallverzeichnisverordnung 2020, sind diese Materialien aufgrund 
ihrer Zusammensetzung von der Beurteilung der stofflichen 
Zusammensetzung nach Tabelle 11 ausgenommen und sind diese Materialien 
mit „NA“ (gemäß 5.1) zu bezeichnen. Die vereinfachte petrografische 
Charakterisierung der für die Herstellung von Recycling-Baustoffen als 
Ausgangsstoffe vorgesehenen Aushubmaterialien ist vom Hersteller des 
Recycling-Baustoffes im Rahmen der grundlegenden Charakterisierung gemäß 
DVO 2008 oder am fertigen Recycling-Baustoff zu veranlassen. Hierzu können 
als Basis die Zuordnung nach IRIS online bzw. die Geoinformationssysteme der 
Bundesländer dienen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13242

• Qualitätsklassen A1, A2 A2-G und BA zulässig
• Zusätzliche Anforderungen an die Korngrößenverteilung von 

Korngemischen sind in Anhang A festgelegt.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13043

Die Verwendung erfolgt gemäß den ÖNormen ÖNORM 
B 3580-1, ÖNORM B 3580-2, ÖNORM B 3581, ÖNORM 
B 3582, ÖNORM B 3583, ÖNORM B 3584-1, ÖNORM B 
3584-2, ÖNORM B 3585-1, ÖNORM B 3586-1 und 
ÖNORM B 3586-2. 

Die Mindestanforderungen sind in den Tabelle 12 und 13 
der ÖNORM B 3141 angegeben. 
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Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13043

Für die Herstellung von Recycling-Baustoffen aus 
Aushubmaterial mit der Schlüsselnummer SN 31411 mit 
den Spezifizierungen 29, 30, 31, 32, 33 (mit nicht mehr als 
5 % des Volumens anorganischen und nicht mehr als 1 % 
des Volumens organischen bodenfremden Bestandteilen), 
38, 39 gemäß Abfallverzeichnisverordnung 2020 sind 
diese Materialien mit „NA“ zu bezeichnen. Für diese 
Materialien muss eine vereinfachte petrografische 
Beschreibung gemäß ÖNORM EN 932-3 erstellt werden.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13043
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13043

• Qualitätsklassen A1, A2 A2-G, BA und IN zulässig
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Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13383-1

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 3134

Die Mindestanforderungen sind in der Tabelle 14 der 
ÖNORM B 3141 angegeben. 

Die Bezeichnung der Materialien muss gemäß Abschnitt 11 
bzw. gem. den Qualitätsklassen des BAWP 2023 erfolgen. 



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe
Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13383-1

Für die Herstellung von Recycling-Baustoffen aus 
Aushubmaterial mit der Schlüsselnummer SN 31411 mit 
den Spezifizierungen 29, 30, 31, 32, 38 oder 39 gemäß 
Abfallverzeichnisverordnung 2020 sind diese Materialien 
mit „NA“ zu bezeichnen. Für diese Materialien muss eine 
vereinfachte petrografische Beschreibung gemäß ÖNORM 
EN 932-3 erstellt werden 
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – EN 13383-1

• Qualitätsklassen A1, A2 A2-G und BA zulässig



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe
Ingenieurbüro für Straßen- Betonbau und Geotechnik

Schlussentwurf ÖN B 3141 –
Bezeichnung von Gesteinskörnungen aus Aushubmaterialien

Gesteinskörnungen gemäß ÖNORM EN 12620 oder ÖNORM EN 13139
- Materialbezeichnung
- Korngröße d/D 
- die entsprechende Qualitätsklasse gemäß BAWP 2023

Beispiele:
A)   Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit maximal 5 % bodenfremden Bestandteilen der 

Korngruppe 0/4 und der Qualitätsklasse A2-G gemäß EN 13139.

B)   Eine Gesteinskörnung aus Aushubmat. der Qualitätsklasse A2 mit einem Anteil einer rezyklierten 
Gesteinskörnung aus natürlichem Gestein (RG) der Qualitätsklasse U-A gemäß RBV und der 
finalen Korngruppe 8/16 gemäß EN 12620.

C)   Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit maximal 5 % bodenfremden Bestandteilen der 
Qualitätsklasse A2 mit einem zugegebenen Anteil von über 5 % Primärrohstoff und dem finalen 
Korngemisch 0/16 gemäß EN 12620.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
Bezeichnung von Gesteinskörnungen aus Aushubmaterialien

A) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit maximal 5 % bodenfremden Bestandteilen der 
Korngruppe 0/4 und der Qualitätsklasse A2-G gemäß EN 13139.

NA 0/4, A2-G

B) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmat. der Qualitätsklasse A2 mit einem Anteil einer rezyklierten 
Gesteinskörnung aus natürlichem Gestein (RG) der Qualitätsklasse U-A gemäß RBV und der 
finalen Korngruppe 8/16 gemäß EN 12620.

NAG-1 8/16, A2

C) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit maximal 5 % bodenfremden Bestandteilen der 
Qualitätsklasse A2 mit einem zugegebenen Anteil von über 5 % Primärrohstoff und dem finalen 
Korngemisch 0/16 gemäß EN 12620.

NA-P 0/16, A2
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
Bezeichnung von Gesteinskörnungen aus Aushubmaterialien

Gesteinskörnungen gemäß ÖNORM EN 13242
- Materialbezeichnung
- Korngröße d/D 
- anwendungsspezifische Bezeichnung (U-Klasse)
- die entsprechende Qualitätsklasse gemäß BAWP 2023

Beispiele:
A) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit maximal 5 % bodenfremden Bestandteilen des 

Korngemisches 0/32, der U-Klasse U6 und der Qualitätsklasse A2-G gemäß EN 13242.

B)   Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit der Qualitätsklasse A2 und einer rezyklierten 
Gesteinskörnung aus Beton (RB) mit der Qualitätsklasse U-A des finalen Korngemisches 0/45, 
der U-Klasse U1 gemäß EN 13242.

C)   Eine Gesteinskörnung aus  Aushubmaterial mit der Qualitätsklasse A2 mit einem zugegebenen 
Anteil von mehr als 5 % Primärrohstoff und einer rezyklierten Gesteinskörnung aus Beton (RB) 
mit der Qualitätsklasse U-A des finalen Korngemisches 0/45, der U-Klasse U1 gemäß EN 13242.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
Bezeichnung von Gesteinskörnungen aus Aushubmaterialien

A) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit maximal 5 % bodenfremden Bestandteilen des 
Korngemisches 0/32, der U-Klasse U6 und der Qualitätsklasse A2-G gemäß EN 13242.

NA 0/32, U6, A2-G

B) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit der Qualitätsklasse A2 und einer rezyklierten 
Gesteinskörnung aus Beton (RB) mit der Qualitätsklasse U-A des finalen Korngemisches 0/45, 
der U-Klasse U1 gemäß EN 13242.

NAB 0/45, U1, A2 

C) Eine Gesteinskörnung aus  Aushubmaterial mit der Qualitätsklasse A2 mit einem zugegebenen 
Anteil von mehr als 5 % Primärrohstoff und einer rezyklierten Gesteinskörnung aus Beton (RB) 
mit der Qualitätsklasse U-A des finalen Korngemisches 0/45, der U-Klasse U1 gemäß EN 13242.

NAB-P 0/45, U1, A2 
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
Bezeichnung von Gesteinskörnungen aus Aushubmaterialien

Gesteinskörnungen gemäß ÖNORM EN 13043
- Materialbezeichnung
- Korngröße d/D 
- anwendungsspezifische Bezeichnung (z.b. G-Klasse)
- die entsprechende Qualitätsklasse gemäß BAWP 2023

Beispiel:
A) Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial mit nicht mehr als 5 % bodenfremder Bestandteile der 

Korngruppe 8/11, der Gesteinsklasse G6 und der Qualitätsklasse A2-G gemäß EN 13043.
NA 8/11, G6, A2-G
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
Bezeichnung von Gesteinskörnungen aus Aushubmaterialien

Gesteinskörnungen gemäß ÖNORM EN 13383-1
- Materialbezeichnung
- Massenverteilung
- die entsprechende Qualitätsklasse gemäß BAWP 2023

Beispiel:
• Eine Gesteinskörnung aus Aushubmaterial als Wasserbaustein mit einer Masse zwischen 1 000 

kg und 3 000 kg und der Qualitätsklasse A2-G gemäß EN 13383-1.
NA HMB1000/3000, A2-G 
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – Erstprüfung

Bei der Erstprüfung sind die zu deklarierenden 
• bautechnischen Eigenschaften zu prüfen, sowie
• Die Umweltverträglichkeit in Form der Qualitätsklasse (BAWP 2023)
anzugeben.

Für jede Charge ist eine Erstprüfung durchzuführen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – Erstprüfung

Bei der Erstprüfung sind die zu deklarierenden 
• bautechnischen Eigenschaften zu prüfen, sowie
• Die Umweltverträglichkeit in Form der Qualitätsklasse (BAWP 2023)
anzugeben.

Für jede Charge ist eine Erstprüfung durchzuführen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle von hergestellten Gesteinskörnungen 
ist gemäß der jeweiligen ÖNORM EN durchzuführen (auch für Materialien mit 
der Zusatzbezeichnung „-P“). Im Rahmen der werkseigenen Produktions-
kontrolle sind Alternativmethoden zulässig, wenn eine ausreichende 
Korrelation mit dem Referenzverfahren nachgewiesen werden kann.

Hinsichtlich der Definitionen der zeitlichen Einheiten für die werkseigene 
Produktionskontrolle gelten folgende Präzisierungsregelungen:
— Produktionstag: 10 h.
— Woche: 5 Produktionstage.
— Monat: 20 Produktionstage.
— Zweimal im Jahr bedeutet ein Intervall von 4 bis 8 Kalendermonaten zwischen   
den beiden Prüfungen (bei > 80 Produktionstage)
— Jahr: einmal pro Kalenderjahr.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
werkseigene Produktionskontrolle

Hinsichtlich der Mindestprüfhäufigkeiten für die werkseigene Produktions-
kontrolle gelten die Festlegungen der europäischen Produktnormen. Davon 
abweichende Regelungen für Recycling-Baustoffe sind in Tabelle 15 und den 
untenstehenden Spiegelpunkten festgehalten. Diese Regelungen sind für jede 
Charge anzuwenden.

• Wenn die Qualität der Feinanteile von hergestellten Gesteinskörnungen mit „bestanden“ 
deklariert wird, ist dies einmal jährlich nachzuweisen. Der Nachweis über die 
Bestimmung des Tonmineralbestandes bzw. der Frosthebung gemäß ÖNORM B 4810 gilt 
2 Jahre.

• Für nach diesem Dokument hergestellte Gesteinskörnungen, welche zur Anwendung im 
Hochbau (Innenräume) gelangen, muss die Strahlenexposition durch natürliche 
Radionuklide gemäß OIB-Richtline 3:2019, 8.2.3 bzw. Anhang A und Anhang B 
mindestens alle drei Jahre nachgewiesen werden.

• Die Bestimmung der Alkali-Kieselsäure-Reaktivität muss einmal pro Jahr erfolgen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 –
werkseigene Produktionskontrolle
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – Bewertung 
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

• Es ist zu allen deklarierten Merkmalen der jeweiligen europäischen 
Produktnorm in der Leistungserklärung durch die Angabe einer 
Kategorie, eines Wertes, eines Schwellenwertes oder der Beschreibung 
„NPD“ eine Festlegung zu treffen. 

• Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit in Österreich 
über das System 2+ (EN 12620, EN 13043, EN 13139, EN 13242)

• Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit in Österreich 
über das System 4 (EN 13383-1)
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – Anhang A
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – Anhang B

Entscheidungsregel zur Beurteilung von Prüfergebnissen:
• Bei der Beurteilung von Prüfergebnissen ist gemäß 

ÖNORM A 6403 auf die signifikante Stelle des Grenzwertes 
zu runden.

• Die Beurteilung von Prüfergebnissen zur 
Konformitätsaussage muss ohne Berücksichtigung der 
Messunsicherheiten erfolgen.

• Zur Ermittlung der Streuung von Prüfergebnissen 
existieren statistische Methoden wie z. B. Regelkarten. 
Diesbezüglich wird auf die ONR 23130 verwiesen.
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Schlussentwurf ÖN B 3141 – Anhang C
Vereinfachte petrografische Charakterisierung:
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